
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Parkieren von Fahrzeugen auf dem Trottoir an der 
Kreuzung St. Galler-Ring / Rufacherstrasse 

16.5161.01 
 

An der Kreuzung St. Galler-Ring / Rufacherstrasse wird das Trottoir während der Nacht und an den 
Wochenenden regelmässig als Parkplatz benutzt. Gemäss Augenzeugen werden die dort parkierten Fahrzeuge 
nicht gebüsst, im Gegensatz zu den in der Nacht parkierten Fahrzeuge ausserhalb der offiziellen Parkzone auf 
der Strasse, die jedoch um diese Zeit dort überhaupt nicht stören. Zur Zeit sind in diesem Quartier sehr viele 
Parkfelder in Folge von Baustellen aufgehoben, so dass man ab 19 Uhr im Umkreis von 500 Metern praktisch 
keinen freien Parkplatz mehr findet. Die für die Parkbussen zuständigen Polizisten und Polizistinnen würden 
gemäss Augenzeugen regelmässig an diesen Fahrzeugen der beschrieben Stelle an der Kreuzung St. Galler-
Ring / Rufacherstrasse vorbeigehen, ohne eine Busse zu hinterlassen.  

Ich bitte den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten: 

1. Ist die von mir beschriebene Trottoirfläche direkt an der Kreuzung St. Galler-Ring / Rufacherstrasse privat 
und kann von den dortigen Anwohnern "straffrei“ genutzt werden? 

2. Wenn Nein, weshalb bekommen dort parkierte Fahrzeuge, im Gegensatz zu den parkierten Fahrzeugen 
ausserhalb der offiziellen Zonen auf der Strasse keinen Bussbescheid?  

3. Sollte das Parkieren an der beschriebenen Stelle Kreuzung St. Galler-Ring / Rufacherstrasse nicht erlaubt 
sein, wäre es möglich, diese Stelle des Trottoirs von Seiten des Kantons baulich zu sperren resp. zu 
begrenzen? 

Andreas Ungricht 

 

 


